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RS OGH 1986/4/2 3Ob505/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1986

Norm

ABGB §98

Rechtssatz

Eine Beteiligung am gemeinam erwirtschafteten Gewinn in anderer Wiese, sei es durch Gewährung eines erhöhten

Unterhaltes oder durch sonstige Zuwendungen, kann unter Umständen auch ohne ausdrückliche Bezugsnahme auf

die Mitwirkung im Erwerb berücksichtigt werden.
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